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Das Unternehmensregister für statistische Verwen-
dungszwecke und die Registerumfrage 2000 

Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates vom 22. Juli 1993 über die innergemeinschaftliche Koordinierung 
des Aufbaus von Unternehmensregistern für statistische Verwendungszwecke (Registerverordnung) sind die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union zu Aufbau und Führung eines umfassenden Unternehmensregisters verpflichtet. 
Durch das Gesetz zur Durchführung dieser Verordnung vom 16. Juni 1998 (Statistikregistergesetz - StatRegG) wurde 
in Deutschland die Grundlage für den Aufbau und die Führung eines Unternehmensregisters für statistische Verwen-
dungszwecke geschaffen. 

Gegenwärtig ist der Aufbau und die laufende Führung des Unternehmensregisters in den Statistischen Landesämtern 
mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Die Aufnahme und Zusammenführung der Datenbestände kann im ersten 
Schritt nur über Name und Adresse erfolgen, weil andere Merkmale zur Identifizierung fehlen. Dies liegt zum einen 
darin, dass ein behördenübergreifendes (bundeseinheitliches) Unternehmenskennzeichen nicht eingeführt wurde, und 
zum anderen an der uneinheitlichen Organisation der Verwaltungsdateien, die ausschließlich auf die Aufgabener-
füllung des jeweiligen Verwaltungszweigs ausgerichtet sind. In der Praxis entstehen daraus viele unpaarige Fälle, die 
nicht eindeutig zugeordnet werden können. Das Statistikregistergesetz (§ 7) sieht deshalb in solchen Fällen die Mög-
lichkeit der Registerumfrage bei den Unternehmen vor, um die Zuordnung der Stammdaten aus den Verwaltungsdateien 
vollständig und zweifelsfrei zu ermöglichen. Die Registerumfrage wird bundeseinheitlich durchgeführt und im Juni 
2000 anlaufen. In Thüringen muß dabei mit einem Umfang von ca. 60 Tsd. Befragungen gerechnet werden, wobei Un-
ternehmen als auch örtliche Einheiten (Betriebe/Niederlassungen) befragt werden. 

1. Methodische Grundlagen des Unterneh- (vgl. Tabelle 1). Ausgenommen aus dem Erfassungsbereich 
mensregisters des Registers sind lediglich private Haushalte und ihre Pro-
Nach der EU-Registerverordnung (RegVO) vom 22. Juli duktion für den Eigenverbrauch bzw. ihre Vermietung oder 
1993 sind alle Unternehmen, deren wirtschaftliche Tätig- Verpachtung von eigenen Immobilien. Fakultativ ist die 
keit zum Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen beiträgt, Aufnahme von Einheiten der Wirtschaftsabschnitte ,,Land-
alle rechtlichen Einheiten, die für sie verantwortlich sind, und Forstwirtschaft", ,,Fischerei und Fischzucht" sowie 
und alle örtlichen Einheiten, die von ihnen abhängen, in „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversiche-
Registern mit jeweils bestimmten Merkmalen zu erfassen rung". 
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Tabelle 1: Pflichtmerkmale des Unternehmensregisters gemäß Registerverordnung (RegVO) 

für Unternehmen bzw. für örtliche Einheiten 
rechtliche Einheiten•> 

davon davon 
Merkmale Laut im URS-95 2> aus Laut im URS-95 21 aus RegVO vorhanden Verwal - RegVO vorhanden Verwal-

erfordert tungs- erfordert tungs-
tvollständig I teilweise dateien vollständig I teilweise dateien 

Registerkennnummer der Einheit X X - - X X - -
Name oder Firma sowie Anschrift X X - X X X - X 
Rechtsform X X - X - - - -
Gebietsschlüssel - - - X X - X 
Schlüssel für die Haupttätigkeit X X - X X X - X 
Schlüssel für die Nebentätigkeit X 3) - X X - - - -
Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit X - X X X - X X 
Zeitpunkt der Einstellung der Tätigkeit X - X X X - X X 
Beschäftigte X - X X X - X X 
Jahresumsatz X - X X - - - -
Beschaffenheit als öffentliches 

Unternehmen X - - - 4) - - - -
Pflicht zur Veröffentlichung Jahresabschluß X - - - 4) - - - -
Tätigkeit ist Hilfstätigkeit für das 

Unternehmen - - - - X - X - 4) 

Registerkennnummer des Unternehmens - - - - X - X - 5) 

Verweis auf Verwaltungsdateien X - - X X - - X 
Verweis auf INTRASTAT-Register 6> X - - - 7) - - - -

1) Deutschland unterscheidet gegenwärtig nicht zwischen den Einheilenarten .Unternehmen• und „rechtliche Einheit" entsprechend der EU-Einheiten-
verordnung, sondern verwendet die für diese beiden Einheilenarten geforderten Merkmale für das in der Bundesrepublik gebräuchliche Unternehmen, 
definiert als kleinste rechtlich selbständige Einheit, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen Bücher führt und bilanziert. 

2) Stand des URS 95 vor Verarbeitung der Verwaltungsdateien. 
3) Nur für im Rahmen von Erhebungen befragte Unternehmen gefordert. 
4) Füllung und Pflege unabhängig von der Nutzung von Verwaltungsdateien vorgesehen. 
5) Füllung und Pflege unter Zuhilfenahme von Verwaltungsdateien. 
6) Beinhaltet alle Teilnehmer am innergemeinschaftlichen Handel. 
7) Füllung und Pflege unter Zuhilfenahme von Identifikationsnummern aus Verwaltungsdateien. 

Das Unternehmensregister steht dabei im Kontext mit Die Hauptanforderungen an eine Registereinheit lassen sieb 
weiteren Europäischen Rechtsvorschriften, so u. a. die dabei wie folgt zusammenfassen: 8> 

• Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 09. Ok- 1. Definition und Abbildung einer Einheit entsprechend 
tober 1990 betreffend die statistische Systematik der den Vorgaben der EU-Einheiten-Verordnung 
Wiitschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (EU Einh VO) 

• Verordnung (EWG) Nr. 696/93 des Rates vom 15. März 2. Eine eineindeutige Identifikation und wirklichkeitsnahe 
1993 betreffend die statistischen Einheiten für die Be- Abbildung der Unternehmensstruktur 
obachtung und Analyse der Wirtschaft in der Gemein- 3. Die eindeutige Orts- und Zeitbezogenheit (einschl. Ris-
sehaft (EU EinhVO) torie) 

• Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates vom 25. Junj 
1996 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher 4. Die wirtschaftsfachliche Zuordnung nach der Klassifi-

kation der Wirtschaftszweige NACE Rev. 1 (WZ 93) Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene 
in der Europäischen Gemeinschaft 

• Verordnung (EG, EURATOM) Nr. 58/97 des Rates vom 
20. Dezember 1996 über die strukturelle Unternehmens-
statistik 

• Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates vom 19. Mai 
1998 über Konjunkturstatistiken 
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entsprechend dem Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tä-
tigkeit 

5. Angaben zur Größe einer Einheit z.B. Anzahl der täti-
gen Personen, Umsatz 

8) Vgl. Pfab, Eberhard „Das Statistische Uoternehmensregister - Kon1.ept und 
Arbeitsstand im Stati stischen Landesamt Meck lenburg-Vorpommern", Statisti-
sches Monatsheft Mecklenbur g-Vorpommern 02/1998 
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Natürlich gelten auch für das Unternehmensregister die Wirtschaftsbereichen konzipiert und konnten nicht mitein-
strengen Bestimmungen der Statistischen Geheimhaltung ander verknüpft werden. Im Bereich Handel und Gast-
gemäß § 16 Bundesstatistikgesetz (BStatG) 9l . Das bedeu- gewerbe waren in den siebziger Jahren ebenfalls Überle-
tet, dass die Einzelangaben über die Unternehmen und Be- gungen zum Aufbau eines Registers angestellt worden. Die 
triebe nur zum Aufbau, zur Führung und Nutzung des Re- Realisierung wurde aber zunächst zurückgestelJt, da die 
gisters Verwendung finden. Ein Rückfluss dieser Daten an Pflege eines solchen Registers wegen der großen Zahl der 
die Finanzverwaltung, die Bundesanstalt für Arbeit, die Unternehmen und der starken Fluktuation in den Wirt-
Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern schaftszweigen für zu aufwendig gehalten wurde. Erst irn 
ist aus teilweise nicht immer verständlichen Gründen grund- Anschluß an die Handels- und Gaststättenzählung (HGZ) 
sätzlich untersagt (vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil 1993 wurde aus dem dort vorhandenen Anschriftenbestand 
vom 15.12.1983 - l BVR 209/83 u.a. zum Volkszählungs- das Bereichsregister Handel und Gastgewerbe (BHG) auf-
gesetz 1983). gebaut. 

Auf dieser Grundlage wird das Unternehmensregister eine Zur Umsetzung der Registerverordnung war es in einem 
wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung der EU-Un- ersten Arbeitsschritt erforderlich, die bestehenden Bereichs-
temehmensstatistik in Deutschland sein. register in einem einheitlichen Registersystem zusammen-

zuführen. Auf der Basis der Kartei des Produzierenden 
Die konkreten Einsatzmöglichkeiten eines statistischen Gewerbes (KIPG) wurde das Unternehmensregister-Sy-
Unternehrnensregisters sind dabei vielfältig und umfassen stem 95 (URS 95) konzipiert, und die Verschmelzung der 
u.a. folgende Aufgabenbereiche: 10J Einheiten aus den bestehenden Bereichsregistern (KIPG, 

BHG) vorgenommen. - Bestimmung und Aktualisierung von Berichtskreisen für 
Erhebungen 

- Auswahlgrundlage für Stichprobenerhebungen und da-
mit Reduktion von Berichtskreisumfängen 

- Aufstellen von Rotationsplänen bei Stichproben und da-
durch gleichmäßigere Verteilung von Berichtspflichten 

- Hochrechnungsrahmen für statistische Auswertungen 

- Versand von Erhebungsunterlagen, Eingangskontrolle, 
Rückfragen, Mahnungen 

In Thüringen erfolgte diese Zusammenführung im März 
1997. In weiteren Arbeitsschritten wurden danach die Daten 
aus der Handwerkszählung 1995 und der Zähl ung im hand-
werksähnlichen Gewerbe 1996 in das URS 95 übernomme n. 

Entsprechend der föderalen Organisation der amtlichen Sta-
tistik in Deutschland erfolgt die Führung des Unternehmens-
registers jeweils in den Statistischen Ämtern der Länder 
(,,Länderregister") . Das Statistische Bundesamt führt ein 
„Bunde sregister", als zusammengefasste Kopie der 16 

Voraussetzung für die genannten Einsatzmöglichkeiten ist Länderregister. 
ein weitestgehend vollständiges, zeitnahes und funktions-
fähiges Unternehmensregister. Dieses Ziel ist jedoch im 
jetzigen Aufbaustadium noch nicht e1Teicht. 

Informationsquellen für die Aktualisierung 
In Deutschland können für die Aktualisierung folgende 
Quellen genutzt werden: 

2. Vorgehensweise bei der Umsetzung der a) Angaben aus den statistischen Primärerhebungen (z.B. 
Registerverordnung in Deutschland aus den laufenden Erhebungen im Produzierenden Ge-

2.1 Das Unternehmensregister - System 95 
(URS 95) 

In Deutschland war die Ausgangssituation zum Zeitpunkt 
der Verabschiedung der Registerverordnung (1993) ungün-
stiger als in anderen Mitgliedstaaten der EU. 

Es existierten nur bereichsspezifische Register (z.B. das 
Betriebsregister für die Landwirtschaft und die Kartei im 
Produzierenden Gewerbe sowie Leitdateien für spezifische 
Statistiken). Sie waren bzw. sind ausschließlich als Erhe-
bungsinstrumente für die Statistiken in den betreffenden 
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werbe) 

b) Anfragen zur Vorbereitung und Durchführung durch 
Rechtsvorschrift angeordneter Bundesstatistiken (Gesetz 
über die Statistik für Bundeszwecke vom 27. Janu-
ar 1987, Bundesstatistikgesetz - BStatG) 

c) Gewerbeanzeigen (An-, Ab- und Ummeldungen) 

9) Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 22. Januar 1987 (BGB!. J S. 
462, 565). 

10) Vgl. Hagenkort, S. ,,Nutzung von Verwaltungsdateien zum Aufbau des Unter-
nehmensregisters". Sonderdruck aus Wirtschaft und Statistik 12/1999, Statisti-
sches Bundesamt Wiesbaden · 
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und seit der Verabschiedung des Gesetzes zur Durchfüh- getroffen und das Sachgebiet einer registerführenden 
rung der Registerverordnung vom 16. Juni 1998 (Statistik- Stelle geschaffen. 
registergesetz - StatRegG) zusätzlich 

d) Administrative Dateien (vgl. Punkt 2.2) Hauptaufgaben der registerführenden Stelle sind: 

e) Registerumfrage gemäß § 7 StatRegG (vgl. Punkt 2.3) • Aktualisierung der Registerinhalte mit Hilfe der exter-

t) Angaben aus allgemein zugänglichen Quellen (z.B. amt-
liche Bekanntmachungen) 

Als eine der wichtigsten QueJlen zur Aktualisierung und 

nen administrativen Dateien und anderen Informations-
quellen 

• Zusammenarbeit mit den dateiliefernden, administrati-
ven Stellen (vgl. Punkt 2.2) 

Führung des Unternehmensregisters werden die administra- • Durchführung des Datenaustauschs zwischen den Stati-
tiven Dateien angesehen (u.a. wegen der Übernahme des stischen Ämtern (Mehrländerunternehmen) 
Umsatzes und der Beschäftigtenangaben). • Klärung von Unternehmensstrukturen 

Für das Unternehmensregister ist eine Zielsetzung maßge-
bend: Der Anspruch des Nutzers an die Aktualität und Zu-

• Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt und 
den anderen Statistischen Landesämtern im Rahmen der 
Projektführung 

verlässigkeit der Registerinhalte. Dazu ist es erforderlich, 
die laufende Führung des Unternehmensregisters innerhalb • Sicherung einer einheitlich gestalteten Registerführung 

im Landesamt (gegenüber den verschiedenen Fachbe-und zwischen den Statistischen Landesämtern nach stren-
gen Organisationsprinzipien zu gestalten. 

Projektführung, Arbeitsorganisation 

a) Amtsübergreifende einheitliche Projektführung 

Die regional getrennte Führung des Unternehmensregisters 
einerseits und der noch notwendige Ausbau des URS 95 

reichen) sowie Klärung von Problemfällen (Clearing-
Stelle) 

• Durchführung von Registerauswertungen, Bereitstellung 
partieller Registerauszüge und Erteilung von Auskünf-
ten (unter Berücksichtigung der Statistischen Geheim-
haltung). 

andererseits erfordern eine „streng" organisierte Arbeits - Die registerführende Stelle muß für alle Registereinheiten 
teilung und einheitliche Projekt- und Terminplanung. Das einheitliche Führungsregeln entwickeln , die sich auch an 
Unternehmensregister steht dabei in der Mitverantwortung den bereichsübergreifend verfügbaren Datenquellen (admi-
aller Statisti schen Ämter der Länder und des Bundes. Eine nistrative Dateien , Gewerbeanzeigen usw.) zu orientieren 
wichtige Koordinierungsfunktion fällt dem Statistischen haben. Ausnahmen können nur dann zugelassen werden, 
Bundesamt und der Referentenbesprechnung „Unter- wenn das statistische Erhebungsgeschäft Abweichungen 
nehmensregister" der Statistischen Ämter als fachliches Be- verlangt, die sich jedoch auf die Aussagekraft des Regis-
ratungs- und Entscheidungsgremium zu. Der Projekt- ters selbst oder auf andere Erhebungen nicht nachteilig 
struktur- und Terminplan für den „Aufbau und Ausbau des auswirken dürfen. 
URS 95" und speziell der Projektteil „Verarbeitung der ad-
ministrativen Dateien im URS 95" sind dabei als zentrales Registereinheiten im URS 95 
Steuerungs- und Kontrollinstrumentarium auch im Sinne Im URS 95 gibt es zwei Arten von Registereinheiten , das 
der Projektkontrolle und Terminüberwachung durch die Unternehmen und die örtliche Einheit. 
Leiter der Statistischen Ämter anzusehen. 

b) Amtsinterne Arbeitsorganisation 
Die Registerverordnung sieht zusätzlich die Führung von 
,,rechtlichen Einheiten" vor. Im URS 95 werden die spezi-
ell für diese Einheit vorgeschriebenen Merkmale (z.B. die Die Führung des Unternehmensregistersystems ist zu einer 
Rechtsform) derzeit beim Unternehmen m.iterfaßt. eigenständig definierten (fachübergreifenden) Aufgabe 

geworden. Dies hat Auswirkungen auf die Arbeitsteilung 
a) Das Unternehmen und seine Arten 

und Ablauforganisation vor allem in den Statistischen 
Landesämtern. Das Thüringer Landesamt für Statistik hat Das Unternehmen ist definiert als die kleinste rechtlich 
- als eines der ersten Landesämter überhaupt - im Jahr selbständige Einheit, die aus handels- und/oder steuerrecht-
1994 entsprechende arbeitsorganisatorische Festlegungen liehen Gründen Bücher führen oder ähnliche Aufzeichnun-

gen mit dem Ziel einer jährlichen Feststellung des Ver-
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mögensbestandes und/oder des Erfolgs ihrer wirtschaftli- ten Ort gelegenes Unternehmen oder Teil eines Unterneh-
chen Tätigkeit vornehmen muß. mens (z.B. Fabrikations-/Werkstätte, Werk, Verkaufsfiliale, 

Diese Definition ist aJlerdings nicht deckungsgleich mit Büro, Bergwerk, Grube, Lagerhaus, Fuhrpark). An oder 
der in der EG-Verordnung über statistische Einheiten (Ver- von diesem Ort werden Wutschaftstätigkeiten ausgeübt, 

für die - mit Ausnahmen - eine oder mehrere Personen ordnung (EWG) Nr. 696/93 des Rates vom 15. März 1993 
(EU EinhVO) verwendeten Begriffserklärung. (ggf. auch nur als Teilzeitbeschäftigte) im Auftrag ein und 

desselben Unternehmens arbeiten. 

Die Grenzen des Geländes gelten als Grenzen des Standor-
tes, wobei durchquerende öffentliche Straßen und Wege die 
Grenzführung nicht unterbrechen. Örtliche Einheiten sind auch 

Die EU-Einheitenverordnung definiert das Unternehmen 
auch als statistische Einheit (Beobachtungseinheit), wel-
ches nicht nach rechtlichen, sondern nach ökonomischen 
Kriterien gebildet wird und deshalb auch aus mehreren 
rechtlichen Einheiten zusammengesetzt sein kann. Statisti- für räumlich ausgelagerte Nebentätigkeiten und Hilfs-
sche Einheiten können EU-weit einheitlich definiert wer- tätigkeiten zu führen, die ausschließlich für das eigene Un-

ternehmen erbracht werden (z.B. Verkaufsstellen von Unter-den und bilden somit ein wichtiges Element für die Har-
nehmen des Produzierenden Gewerbes, zentrale Verwaltung). monisierung der Wirtschaftsstatistiken in Europa. 

Die Unternehmen lassen sich nach Einbetriebsunter- Eine örtliche Einheit untersteht immer einem (einzigen) 
Unternehmen, das seinerseits seinen Sitz stets in einer seiner nehmen (EBU), Mehrbetriebsunternehmen (MBU) und 
örtlichen Einheiten hat. Mehrländerunternehmen (MLU) unterscheiden. Ein EBU 

liegt vor, wenn das Unternehmen nur aus einer einzigen Während also das Unternehmen juristisch definiert wird, 
örtlichen Einheit besteht (die ihren Standort am Sitz des bestimmt sich die örtliche Einheit nach dem Kriterium der 
Unternehmens hat). Als MBU werden diejenigen Untemeh- räumlichen Abgrenzung, wobei ein Einbetriebsunternehmen 
men bezeichnet, die mindestens zwei örtliche Einheiten zugleich eine örtliche Einheit ist. Räumlich voneinander 
haben. Befinden sich örtliche Einheiten eines Untemeh- getrennte Einheiten sind im Register gesondert zu erfas-
mens in mindestens zwei Bundesländern, so wird von ei-
nem MLU gesprochen. Ein MLU ist also eine spezielle 
Form eines MBU. 

b) Die örtliche Einheit und ihre Arten 

sen, selbst wenn sie in derselben Gemeinde liegen, sofern 
sie untereinander nur über öffentliche Verkehrswege zu 
erreichen sind. Standorte, an denen ein Unternehmen eine 
Geschäftstätigkeit ausübt, an denen aber kein Personal 
beschäftigt ist, sind nicht als örtliche Einheiten in das Re-

Die örtliche Einheit ist ein an einem räumlich festgestell- gister aufzunehmen. 

Tabelle 2: Aktueller Registerstand in Thüringen 11 i : 

Systematik der Wirtschaftszweige 1993 1 darunter: aktive Einheiten 
(NACE Rev. 1 - WZ 93) insgesamt 

1 Unternehmen I örtliche Einheiten 
A Land- und Forstwirtschaft 148 131 128 
B Fischerei und Fischzucht 2 2 2 
c Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 196 101 141 
D Verarbeitendes Gewerbe 14 735 10 160 10 715 
E Energie- und Wasserversorgung 554 283 386 
F Baugewerbe 22 662 14 876 15 211 
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 

und Gebrauchsgütern 57 417 34 463 36 107 
H Gastgewerbe 18 297 11 954 12 280 
1 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3 547 3 400 3 428 
J Kredit- und Versicherungsgewerbe 2 480 369 2 349 
K Grundstücks- und Wohnungswesen , Vermietung beweglicher 

.. Sachen, Erbringung von Dienstleistungen 10 524 10 155 10 227 
L Offentliche Verwaltung 1 866 1 196 97 
M Erziehung und Unterricht 889 803 822 
N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 626 592 595 
0 Erbringung von sonstigen öffentlichen und 

persönlichen Dienstleistungen 7 276 6 067 6 821 

Insgesamt 141 219 94 552 99 309 

11) Stand: 31.03.2000 In den Angaben sind auch Doppel1_ählungen (sog. Dublellen) enthalten. die noch nicht erkanm wurden. Andererseits fehlen dem Register noch 
Einheiten in den bisher nichc vollständig erfasste n Winschaftsbereichen (I bis 0). Es wurden nur Einheiten gezählt , deren Sitz in Thüringen ist. 
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2.2 Nutzung der administrativen Daten im - der Bundesanstalt für Arbeit (insbesondere für die Über -
URS 95 nahme der sv-pflichtigen Beschäft igtenzahlen) 

Das Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. - der Industrie- und Handelskammer (insbesondere für den 
2186/93 des Rates vom 22. Juli 1993 über die inner- Unternehmenszusammenhang) 
gemeinschaftliche Koordinierung des Aufbaus von Unter -
nehmensregistern für statistische Verwendungzwecke vom 
16. Juni 1998, dessen4rtikel 1 das Gesetz über den Auf-

- der Handwerkskammer (insbesondere für die Feststel-
lung der Handwerkseigenschaft) 

bau und die Führung eines Statistikregisters (Statistik- an die Statistischen Landesämter und das Statistische Bun-
registergesetz - StatRegG) enthält , sieht die jährliche Über- desamt vor. 
rnittlung von Informationen aus den Dateien 

- der Finanzverwaltung (insbesondere für die Übernah -
me der Angaben zum Umsatz) 

Tabelle 3: Merkmale aus Verwaltungsdateien 

Merkmale 

Kennzeichen zur Identifikation einer Einheit 12> 
Steuernummer 
Name oder Firma sowie Anschrift 
Rechtsform 
Gebietsschlüssel 
Schlüssel für die Haupttätigkeit 
Schlüssel für die Nebentätigkeit 
Gewe rbezweig (laut Handwerksordnung) 
Zeitpunkt der Aufnahme/Aufgabe der Tätigkeit 
Zeitpunkt der Eintragung/Löschung in der Handwerksrolle 

oder in dem Verzeichnis der Inhaber handwerksähnlicher 
Betriebe 

Eintragungsgrund für Handwerkseinheiten 
Dauer der Steuerpflicht 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
Steuerbarer Jahresumsatz (bzw. Jahreseinkünfte) 
Zugehörigkeit zu einer Organschaft 
Ort und Nummer der Eintragung in das Handels- oder 
Genossenschaftsregister 

Für örtliche Einheiten: 
Name oder Firma, Anschrift , Rechtsform des Unternehmens 

sowie , soweit vorhanden, Kennzeichen zur Identifikation 
des Unternehmens 

Welche Merkmale im einzelnen aus den genannten Datei -
en in das URS 95 übernommen werden können , zeigt die 
nachfolgende Übersicht: 

Finanz-
Bundes- Industrie· und 
anstalt Handels- Handwerks-

behörden für Arbeit kammern kammern 

X X X X 
X . X X 
X X X X 
X . X X 
X X X X 
X X X . 
. . X . 
. . . X 
. . X . 

. . . X 

. . . X 
X . . . 
. X . . 
X . - . 
X . . . 

. . X . 

. . X . 

12) In den Dateien der Finanzbehörden handelt es sich um die Steuernummer und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, im Datenmaterial der 
Bundesanstalt für Arbeit um die Betriebsnummer, in den Dateien der Industrie- und Handelskammern um die von den Industrie· und Handelskammern 
vergebene Mitgliedsnummer und in den Dateien der Handwerkskammern um die von den Handwerkskammern vergebene Mitgliedsnummer. 

Das Statistikregistergesetz ermöglicht außerdem die Über - Ferner erhalten die statistischen Ämter durch das Statistik-
rnittlung von Angaben durch weitere als die vorhin ge- registergesetz die Möglichkeit, zur Verknüpfung der An-
nannten Kammern sowie durch Berufsverbände, soweit dies gaben aus den Verwaltungsdateien mit dem Registerbestand 
für den Aufbau und die Führung des Unternehmensregisters eine Umfrage durchzuführen(§ 7 StatRegG - vgl. Punkt 2.3). 
erforderlich ist (§ 6 StatRegG). 
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Konzept und Vorgehensweise für die Verarbei tung 
der administrativen Dateien 
Im Rahmen der Entwicklung des „Konzeptes für die Ver-
arbeitung der administrativen Dateien im URS 95" war 

zunächst festzulegen, in welcher Reihenfolge dje Informa-
tionen in das URS 95 aufgenommen und verarbeitet wer-
den können. Dazu rue nachfolgende Übersicht: 

Ablaufdarste llung tJ J 

Unternehmensregister 
URS 95 - Ausgangsversion 

-

Unternehmensregister 
mit Jahresumsätzen 

umsatzsteuerpflichtiger Unternehmen 

-
Unternehmensregister 

Mit Jahrsumsätzen umsatzsteuerpflichtiger 
Unternehmen und mit sozialversicherungspf lichtig 

Beschäftigten örtlicher Einheiten 

Registerumfrage 
gemäß § 7 StatRegG 

Unternehmensregister 
qualitativ verbessert 

... 
--1' 

Unternehmensregister 
mit umfassenden Informationen zu Unternehmen 

und örtlichen Einheiten 

Umsatzsteuerdateien 
der Finanzbehörden 

Datenmaterial 
der Bundesanstalt für Arbeit 

Dateien der Industrie- und 
Handelskammern 

Dateien 
der Handwerkskammern 

Einkommen- und 
Körperschaftsteuerdateien 

der Finanzbehörden 

Gegenwärtig erfolgt in den Statistischen Landesämtern die richtsjahr monatlich oder vie1telj ährlich Umsatzsteuervor-
erstmalige Verarbeitung des Datenmaterials der Bundesan- anmeldungen abgegeben haben. Es gibt allerdfogs Aus-
stalt für Arbeit im URS 95. Die dazugehörigen DY-Pro- nahmen: So werden juri stische Personen, die im Sinne der 
gramme wurden im Rahmen des Statistischen Programmier- Bundesstatistik eigenstän dige Unternehme n darstellen, 
verbundes vom Thüringer Landesamt für Statistik für rue umsatzsteuenec htlich rucht als eigenständige Unternehmen 
Statistischen Ämter in Deutschland entwickelt. betrachtet, wenn sie als Organgesellschaften einer sogenann-

a) Erfahrungen nach der erstmaligen Verarbeitung der 
Umsatzsteuerdatei 1997 in Thüringen 

Die Umsatzsteuerdateien der Finanzbehörden enthalte n 
Angaben zu allen Steuerpflichtigen, die im jeweiligen Be-
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ten Organschaft zugeordnet werden. Neben den Organge-

13) Vgl. Hagenkort , S. ,.Nutzung von Verwaltuagsdateien zum Aufbau des Unter-
nehmensreg isters", Sonde rdruck aus Wirtschaft und Statis tik 12/1999, Statisti-
sches Bundesamt Wiesbad en 
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sellschaften sind auch Unternehmen mit einem Jahresum-
satz von weniger als 32 500 DM nicht in den Umsatzsteu -
erdateien enthalten. 

In Thüringen wurde der erstmalige Abgleich und die Ver-
arbeitung mit der Umsatzsteuerdatei 1997 im Zeitraum bis 
November 1999 fristgerecht vorgenommen. Dem schloß 
sich allerdings eine Nachbearbeitung unpaariger Fälle bis 
Anfang Februar 2000 an, um neue Dubletten zu vermeiden 
und noch mögliche Zuordnungen zu treffen. Dazu folgen-
der Abschlußstand in Thüringen: 

Maschineller Abgleich am 15.09.1999 
Einzubeziehende aktive URS 95-Register-

einheiten (Unternehmen) 
Einzubeziehende Einheiten der Datei der 

Finanzbehörden: 
davon 
Paarige Einheiten ( 1: l Zuordnung) 
Mehrdeutige Einheiten (1:n Zuordnung) 
Unpaarige Einheiten (Nichtzuordnung) 

Abschluß (Stand: 08.02.2000) 
Dialogbearbeitung der Abgleichergebnisse 
· Den URS-Einheiten paarig erkannt und 

zugeordnet 
· Neu in das URS 95 aufgenommen 

· Unternehmen im URS 95 ohne Umsatz -
steuer-Nr. 

73 608 

65 583 

25 508 
6 647 

33 428 

31 022 
27 126 

38 038 

Aus dem Ergebnis ergibt sich, dass 38 038 Einheiten ohne 
Umsatzsteuernummer in die nachfolgende Registerumfrage 

Aufsätze 

b) Erfahrungen bei der erstmaligen Verarbeitung der 
Betriebsdatei der Bundesanstalt für Arbeit (Stichtag 
31.12.1998) in Thüringen 

Um erstmals auch Angaben zur Zahl der Beschäftigen zu 
erhalten, wird derzeit das Datenmaterial der Bundesan stalt 
für Arbeit (Stichtag 31.12.1998) in das URS 95 aufgenom-
men. Nur diese Datei kann Angaben zum Registermerkmal 
„Beschäftigte" liefern und gleichzeitig den Registerbestand 
in der Ebene der örtlichen Einheiten vervollständigen hel-
fen. Eine Zugehörigkeit der örtlichen Einheiten zu ihrem 
Unternehmen ist nicht verzeichnet (~ Registerumfrage). 
Auch sind nur örtliche Einheiten mit sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten erfaßt. 

Der Beginn der erstmaligen Verarbeitung der Betriebsdatei 
erfolgte in Thüringen am 10.02.2000 und erbrachte bisher 
das nachfolgende Ergebnis (Ergebnis der erstmaligen Ver-
arbeitung der Betriebsdatei): 

Abgleichergebnis am 10.02.2000 
Einbezogene URS 95-Registere inheiten 

Einbezogene Einheiten der BA-Datei 

über BA-Nr (zugeordnet) 14> 

Adressabgleich 

davon 

1. Paarige Einheiten 

II. Mehrdeutige Einheiten 

III. Unpaarige Einheiten 15> 

134 111 

73 246 
6 261 

66 658 

26 398 

15 610 

24 650 

einzubeziehen sind. Bearbeitungsstand am 31.03.2000 

Probleme, die bei der Bearbeitung auftraten: 

• Die Finanzbehörden haben andere Kontinuitäts.regeln . 
Es erfolgt die Vergabe einer neuen Umsatzsteuernummer 
bei: 

- Inhaberwechsel 

- Rechtsformwechsel 

- Sitzverlegung der Einheit in einen anderen Steueramts-
bezirk 

• die Wirtschaftszweigangabe ist für statistische Zwecke 
nicht immer ausreichend 

• in vielen Fällen ist die Privatadresse - nicht der Unterneh-
menssitz - bzw. sind auch Adressen von Steuerbüros 
und Konkursverwaltern in der Umsatzsteuerdatei ent-
halten 

• beendete Einheiten bleiben aktiv, solange sie Steuer-
schuldner sind. 
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I. Paarige Einheiten 

darunter in das URS 95 übernommen 

II. Mehrdeutige Einheiten 

III. Unpaarige und unpaarig gesetzte 
Einheiten 15

' 

IV. bisher in das URS 95 einge-
tragene BA-Nr. 

33 795 

33 682 

310 

39 141 

35 174 

14) Einige Einheiten im URS 95-AJthesrnnd enth ielten schon Betriebsnummem der 
BA, die Uber einen Nummemabgleich zugeordnet werden konnten. 

15) Eine Erhöhung der unpaarigen Einheiten im Laufe der Bearbeitung ergibt sich 
aus der Tatsache, dass es s ich bei den über Adreßabgleich gefundenen paarigen 
bzw. mehrdeutigen Einheiten nicht um dieselbe Einheit handelte. 
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Probleme, die bei der Bearbeitung auftraten: 

• Die Arbeitsämter haben andere Kontinuitätsregeln. Es 
erfolgt die Vergabe einer neuen BA-Nr. bei: 

- Inhaberwechsel 

- Konkursverfahren 

- Änderung des Wirtschaftszweiges 

Das Thüringer Landesamt für Statistik geht in seiner Pla-
nung von ca. 60 Tsd. Befragungen aus, die in Teilliefe-
rungen in der 23. Kalenderwoche (bis 09.06.2000) in den 
Versand gelangen. 

Erfahrungen des Niedersächsischen Landesamtes für Stati-
stik 16>, das diese Umfrage als Pilotanwender im Jahr 1999 

• Befinden sich in einer Gemeinde mehrere Niederlassun- durchgeführt hat, zeigen, dass ca. 50 % der angeschriebe-
gen desselben Unternehmens mit dem gleichen Wirt- nen Unternehmen und Betriebe antworten und mit 3 Mahn-
schaftszweig, so werden diese zu einem Betrieb zusam- aktionen die anzustrebende hohe Rücklaufquote erreicht 
mengefasst (Masterbetrieb). Eine Information dazu er- werden kann. 
halten die Statistischen Ämter nicht. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurden alle Unter-
Alle Einheiten der Datei der Bundesanstalt für Arbeit, die nehmerverbände , die Industrie- und Handelskammern und 
auch nach einer manuellen Nachbearbeitung nicht einer Handwerkskammern in Thüringen in der letzten Märzwoche 
URS-Einheit zugeordnet werden konnten (unpaarig und auf die bevorstehende Registerumfrage mit der Bitte ange-
unpaarig gesetzte Einheiten), werden ins URS aufgenom- schrieben, das Thüringer Landesamt für Statistik zu unter-
men und in die Umfrage einbezogen. Nach gegenwärtiger stützen und diese Information vorab an die Verband-
Schätzung werden das im Ergebnis dieses Arbeitsschritts mitglieder weiterzureichen. Auch aus dem Internetangebot 
ca. 21 Tsd. Einheiten sein. des Landesamtes können Informationen über die bevorste-

hende Registerumfrage entnommen werden. 
2.3. Die Registerumfrage gemäß § 7 

StatRegG a) Auswahl der zu befragenden Einheiten 

Nach dem „Projektstrukturplan für die Verarbeitung der Auf der Referentenbesprechung „Unternehmensregister" im 
administrativen Dateien im Unternehmensregister-System Dezember 1999 wurde das Fachkonzept zur „Auswahl der 
95 (URS 95 )" und dem zugrundeliegenden Fachkonzept zu befragenden Einheiten" mehrheitlich beschlossen. 
ist die Registerumfrage von den Statistischen Landesäm-
tem nach der In die Umfrage einzubeziehen sind nur aktive und landes-
• erstmaligen Verarbeitung der Datei der Finanzbehörden eigene Einheiten, also Unternehmen und örtliche Einheiten 

(Umsatzsteuerdatei 1997) und (Betriebe, Niederlassungen), deren Sitz Thfuingen ist. 

• erstmaligen Verarbeitung der Datei der Bundesanstalt 
für Arbeit (Stichtag 31.12.!998) Inhaltlich lassen sich die in die Umfrage einzubeziehenden 

Einheiten in 2 Gruppen unterscheiden: 
im Zeitraum vom O 1. Juni 2000 bis 31. Oktober 2000 durch-
zuführen . 

Ziel der Umfrage ist einerseits die Zusammenführung von 
im URS 95 gespeicherten Einheiten, die im Rahmen der 
erstmaligen Verarbeitung der o.g. administrativen Dateien 
im URS 95 nicht paarig erkannt wurden und andererseits 

A. Unternehmen aus dem URS 95-Altbestand (Bestand vor 
Einspielung des Datenmaterials der Bundesanstalt für 
Arbeit), die nicht in der Umsatzsteuerdatei gefunden wur-
den, obwohl davon auszugehen ist, dass sie umsatz-
steuerpflicbtig sind. 

• In Thüringen: 38 038 Einheiten (vgl. Punkt 2.2, 
die Klärung des Unternehmenszusammenhangs zwischen Unterpunkt a) 
Einheiten. Zu diesem Zweck werden diese nicht eindeutig B. Einheiten aus dem Datenmaterial der Bundesanstalt für 
zuordenbaren Einheiten nach dem Kennzeichen zur Iden-
tifikation in den Verwaltungsdateien befragt sowie um 
Überprüfung ihrer Adresse und um Angaben über ihre 
Zugehörigkeit zu Unternehmen und Organträgern gebeten. 
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16) In Niedersachsen erfolgte die Registerumfrage bereits nach Abschuß der erst· 
maligen Verarbeitung der Umsatzsteuerdatei, also vor der erstmaligen Verarbei· 
tung der Datei der Bundesanstalt für Arbeit . 
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Arbeit (BA), für die keine entsprechenden Einheiten in 
dem um die Umsatzsteuerdateien erweiterten Register-
bestand gefunden wurden. Für die neu aus der BA-Datei 
aufgenommenen Einheiten ist zu klären, mit welchem 
Identifikationsmerkmal sie in der Umsatzsteuerdatei ent-
halten sind bzw. ob die Einheiten nicht in der Umsatz-

Vorderseite 

Registerumfrage tdmlltl~ r. : 

1 «ldentnr_. 

::.=:-.:----- ---. ~:::::.,·:~- ---J oStn-·~~----~ 
DieYorgmaoa~Eiahdtist 

=·· ~~-..... 
Flrlln Fni.-w.lblcsSk bf.ie:Tddoft: 0J611373'HI 
kldlllpllSloe-- ~ ANdll!A .... ~ - · 

C1I ~ .... Cll!!I ntxtwtüc:bnichtn:dlrtläi,oa,i- ..... 11o-~--~--~ 
ß:) fbadckestic:b-dDUoa'lle:bu:Dodefciae~18iatla'ft:IC!D$ie~ t11.cl ntc1Sic6flt6Einbr.il 

-,d!"etldeeAApbe,tdL~ q dcll•lllMri~M,-.GodooSl4M*-DtiNlct.AlutOllaldaua:s• . 

C.uotcmohm<o• 
" 

(l OOElt <:;::, 
CII Bdrid>INl<d•nassuna • 

" A.npbmmmlr,~~ : 
~mmttbd:clerB~RltAtt,ck 

1 1 1 11 1 1 1 1 

O~ldmlil'.ilwiolm)l.lmn, (USt·ldNr,) 
del Unccmeblllelllt 

I o! EI J J J I J J J J 
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steuerdatei enthalten sind, weil es sich um örtliche Ein-
heiten handelt. 

• In Thüringen: ca. 21 Tsd. Einheiten (vgl. Punkt 2.2, 
Unterpunkt b) 

Der Fragebogen für die Registerumfrage hat in Thüringen 
folgendes Aussehen: 

Rückseite 

FaUS SI~ W'lttt ...-el'ICbiedn,e,11 ldea(itlts·Nvmtl)(m voa Ut1$ angndlriebe-ß wutdrll. g,ebca Si.( hittbin:e die 
Jdcotilll.$-Numn;icr des komp~n :l\1$,Cff)Jllffl Fr11d>ogcm u ($iffie Erlll.itffiUlieO): 

Bitte 1eilm Sie U111 INC. 10 wea wir um bti Rocldtllffl WffilkA dllrfie11i 
(4iesc Aopbc isi t're1winia); 

Tdcfon: 

Yitlm Dank fllr Ihr< Mitarbeit. 

Recbugrundlage ----Orwa: l'l.1r Dwc:bftlbtwlt der Vcrordmmt{liWG) Nt. 
11Mi,ldcaR.alilfVOftl22..Jul , 19930budleWIIICl!p, 
mnftlll.bal\lk:bcK~dctAu:l'bMi.J""""Ut1tffo 
oc:bmcnftpuftftw~V~ 
~ 16,hlnii 1998(9CSL IS 1300): 

......... 
0nN '*°' dn A\1.1\llu cid die Fahnlrl& doa. Sc:ula:ll-
.._,(- · S-y. 

" t>ie ~A.mtl:rdcr L..tndcrund du Stlti$tisck 
8uodesami erbeben. Dll'II Aufl>MI und zur fCbnlng des 

I 

Sn.ti11ibqisun MSJ,bcC1 tv N--. Mkhtlft ,11,,s 
Rocbtst'.ormsowie die~ MCh f 2 Abs. 1 Sm 
I Nt. 61ndSml~.J.f lAb&. I Nr. 4,f4Nr., , 
sc,wie f S Nr. I.JOWtil die Yl:IOdo icl cbff % bis6 
~ Sldlm ObmaittrJrco Mpti,cn docr Sabat 
MCbl dadNl:i,g rupotdDct wmSca to.c:a. 
$owc:i1 der W'inxhaltsrw,Jg ri,ier EiMcfl oder ckt 
~1~Eiabri1e111khcM4M!s 
~ lt.....-de:ot...dOrfta.Mpbm:p;arEnaiclJIIQJ ... - .. -~..,i-deia~rwbcbcaEimc:icmcdlobcn~ . 
~ Erh,tbunp cwf~ ,e,kAd.'llft.lbpfticbt bd dai i1i 
du$tatistilcn!P$1C'fW~E: ll'lkitD1,AU-
k\Jnftspllktilit Mnddic tnhabct odct Ldtu dct E:i* itm. 
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Selbstverständlich gelten auch für die in der Umfrage er-
faßten Angaben die Bestimmungen der Statistischen Ge-
heimhaltung. 

a) Verarbeitung der Umfrageergebnisse 

Die Einarbeitung der Umfrageergebnisse m das URS 95 
erfolgt in direkter Abhängigkeit der auftretenden Fall-
konstellationen (a bis g): 

Falluntersuchung bei der Verarbeitung der Umfrageergebnisse 

I Fragebogen I 
1 I Eingangskontrolle/ Mahnwesen J 

a) 1 b) 1 c) 1 d) 1 e) 1 f) 1 g) 1 

Unternehmen Unternehmen Organ- örtliche stillge legte Doppel- Sonstige 
(ohne Organ- (ohne Organ- gesellschaften Einheit Einheiten befragungen Eintragungen 

gesellschaften) gesellschaften) 1 1 ' ' im Feld 
keine Text- mit manuelle manuelle Einscannen/ manuelle Du- .,Bemerkungen• 

eintragungen Adresskorrekturen Zuordnung Zuordnung Dialogerfassung blettenbereinigung 
1 1 zum zum URS - ldent-Nr. oder Dialoganzeige manuelle 

Einlesen/ manuelle Organträger Unternehmen Dubletten Verarbeitung 
Dialogerfassung Korrektur ggf. ggf . Stilllegen der (Eintippen der 
der ldentifika- der Adresse Adresskorrektur Adresskorrektur URS • Einheiten URS - ldent-Nr.) 
tionsnummern und ggf. und ggf. per Massen- Löschen der 

(incl. Plausibilitäts- manuelle Suche Dublettensuche Dublettensuche änderung Dublette 
kontrolle) der paarigen über die über die nach Übernahme 

1 Einheit über die Identifikatoren Identifikatoren von Merkmalen 
Übernahme der USt.-Nr. (und ggf. (außer USt.-Nr.) (außer USt.-Nr.) 

ldentif ikationsnrn . über BA-Nr., und Bereinigung und Bereinigung (manuelle) 
in die befragte IHK-Nr., HwK-Nr.) Verarbeitung 
URS-Einheit? und löschen der entsprechend der 

(incl. Plausibili- Dublette nach Fallkonstellat ion 
tätskontrolle) Übernahme (Unternehmen 

1 von Merkmalen ohne bzw. mit 
Dialoganzeige oder Dialog- Adresskorrekturen, 

paariger Einheiten Dubletten- Organgesell -
(gleiche USt.-Nr .) bereinigung schalten, 

Löschen der wie Unternehmen örtliche Einheiten, 
Dublette nach ohne stillgelegte 

Übernahme von Texteintragungen? Einheiten) 
Merkmalen 

Dublettensuche 
über weitere 

ldentifikationsnr. 
(BA-Nr., IHK-Nr ,. 

HwK-Nr. und · 
Bereinigung 

Für die „einfachen" Fälle gemäß a) und e) ist nach der Für die „schwierigen" Fälle ist eine maschinelle Lösung 
Eingangskontrolle auch eine inhaltliche Beleglesung aller nicht möglich. Hier folgt eine manuelle Zuordnung/Dialog-
Identiftkations-Nummem (einschl. Plausibilitätskontrolle) bearbeitung direkt am URS 95 durch den Sachbearbeiter 
und anschließend die Übernahme dieser Nummern und der registerfübrenden Stelle bzw. ist eine telefonische Klä-
Merk.male sowie die Löschung der Dubletten vorgesehen rung nochmals erforderlich (ca. 75 % aller Fälle) . 
(ca. 25 % aller Fälle). 
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Mit dem Abschluß der Nachbearbeitung ist realistischer-
weise erst etwa Ende des Jahres zu rechnen. 
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3. Fazit 
Dem Unternehmensregister für statistische Verwendungs-
zwecke kommt erhebliche Bedeutung zu. 

Es bildet einerseits eine wichtige Realisierungsvorau s-
setzung für den Aufbau des EU-Statistiksysterns, insbe-
sondere für die Durchführung der ebenfalls durch EU-
Verordnung festgelegten Konjunktur- und Strukturstatis-
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tigt sich die eingangs getroffene Feststellung, dass die 
uneinheitliche Organisation dieser Dateien, die natürlich 
auf die Aufgabenerfüllung der jeweiligen Verwaltung aus-
gerichtet ist und statistische Belange weitgehend unberück-
sichtigt lässt, ein großes Handicap darstellt (neben dem 
Fehlen eines behördenübergreifenden, bundeseinheitlichen 
Unternehmenskennzeichen). 

tiken im Unternehmenssektor (Stichprobenerhebungen) und Erst nach Speicherung der in den verschiedenen Verwal-
ist andererseits zentrales Steuerungsinstrument für eine tungsdateien enthaltenen Kennzeichen im Unternehmens-
rationelle (auch fachübergreifende) Durchführung nationa- register, die durch die Registerumfrage noch im Jahr 2000 
ler statistischer Erhebungen sowie zur Erstel1ung statisti- zustande kommt, und die damit mögliche jährliche Ver-
scher Auswertungen. knüpfung der externen Quellen und Informationen, redu-

ziert sich der Aufwand und die Belastung für die Statisti-
Der Aufbau des Unternehmensregisters geht mit großen sehen Landesämter wieder. 
Schritten voran. Er erfolgt unter Beachtung der in der 
Registerverordnung festgelegten ·Pflichtmerkmale und nach Gleichzeitig verbessert sich der Informationsgehalt und der 
Inkraftsetzung des Statistikregistergesetzes in erster Linie Aktualitätsstand des Registers für den Nutzer. Angedachte 
durch Nutzung der in den administrativen Dateien enthal- und dringend notwendige Rationalisierungseffekte können 
tenen Informationen und Merkmale. in der Statisti.kdurchführung zum Tragen kommen, egal ob 

es sich um Bundes- oder Europäische Statistik handeln 
Die Verarbeitung der ersten Verwaltungsdateien hat jedoch wird. Mittel- und langfristig führt auch nur dieser Weg zu 
auch gezeigt, dass die Nutzung dieser Dateien noch mit einer spürbaren und dauerhaften Entlastung der Wirtschaft 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. Hierbei bestä- von statistischen Auskunftspflichten, was insbesondere den 

kleineren und mittleren Unternehmen zugute kommt. 
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